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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1937

Norm

EO §146

EO §184

Rechtssatz

Der Umstand, daß die rechtskräftig festgestellten Versteigerungsbedingungen von der gesetzlichen Norm abweichen,

bildet keinen Grund zum Widerspruche gegen den Zuschlag.
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